
 

Informationen zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung bei 

der Vergabe von öffentlichen Aufträgen 

 

Das Gemeinde Legden verarbeitet im Rahmen von Vergabeverfahren neben unternehmensbezo-
genen auch personenbezogene Daten der Bieter. Mit den folgenden Datenschutzhinweisen möch-
ten wir erläutern, welche Daten im Zusammenhang mit der Durchführung des Vergabeverfahrens 
durch die Gemeinde Legden verarbeitet werden, zu welchen Zwecken und auf welchen Rechts-
grundlagen dies erfolgt. Zudem erhalten Sie Auskunft über Ansprechpersonen sowie über Ihre 
Rechte in Zusammenhang mit der Datenverarbeitung. 

 

1. Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durch-
führung des Vergabeverfahrens erfolgt, ist das: 
 
Gemeinde Legden 
Amtshausstraße 1, 48739 Legden, Deutschland 
Tel.: 02566 / 910-0 
E-Mail: gemeinde@legden.de 
Website: www.legden.de 
 
2. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten 
Der Datenschutzbeauftragte der Gemeinde Legden ist: 

Zweckverband KAAW – Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West 
Weberstraße 5 
49477 Ibbenbüren 

Herr Mario Könning 
Tel.: 02861 / 939-409 

E-Mail: mario.koenning@kaaw.de  
oder: datenschutz@legden.de 
 
3. Umfang der Verarbeitung 
Die Gemeinde Legden erhebt, verarbeitet und nutzt folgende personenbezogene Daten, die Sie 
uns im Rahmen des Vergabeverfahrens zur Verfügung stellen: 

 Persönliche Kontaktdaten und Namen von Bietern, soweit es sich um natürliche Personen oder Per-
sonengesellschaften handelt, und Kontaktdaten von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern 
der Bieter (z.B. Vor- und Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), 

 Daten zur Qualifikation/Eignung eingesetzter Beschäftigter des Bieters und 
 Referenzen über in der Vergangenheit ausgeführte vergleichbare Leistungen. 
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4. Zweck der Verarbeitung 
Die Gemeinde Legden verarbeitet personenbezogene Daten der Bieter zur Durchführung des je-
weiligen Vergabeverfahrens, insbesondere zur: 

 Bereitstellung von Vergabeunterlagen; 
 Beantwortung von Bieterfragen; 
 Abfrage und Überprüfung des Vorliegens von Ausschlussgründen; 
 Eignungsprüfung; 
 Angebotswertung anhand Zuschlagskriterien; 
 Erfüllung vergaberechtlicher Transparenzverpflichtungen; 
 Erfüllung vergaberechtlicher Statistikverpflichtungen. 

Bei Zuschlagserteilung werden die personenbezogenen Daten des obsiegenden Bieters zur 
Durchführung des Vertrages über die ausgeschriebenen Leistungen verarbeitet. Nach Zu-
schlagserteilung werden Daten gem. § 5 VergStatVO an das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie übermittelt. 

 
5. Rechtsgrundlagen 
Im Rahmen eines Vergabeverfahrens kommen verschiedene Ermächtigungsnormen aus Art. 6 
Abs. 1 DSGVO als Rechtsgrundlagen einer rechtmäßigen Verarbeitung in Betracht: 

Die Verarbeitung erfolgt regelmäßig auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, da die Daten-
verarbeitung im Rahmen des Vergabeverfahrens als vorvertragliche Maßnahme zur Durchführung 
erforderlich ist. 

Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten weiterhin zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung erforderlich ist, ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO i.V.m. § 97 Abs. 1 und § 122 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) i.V.m. einzelnen Bestimmungen der Vergabever-
ordnung (VgV) und je nach Auftragsart der Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO) oder der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB/A sowie der Vergabestatistikverordnung 
(VergStatVO) Rechtsgrundlage sowie Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSVGO zulässig, wenn 
sie für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt. Auch 
dies kann in der Anwendung der einzelnen Bestimmungen des GWB, der VgV, der UVgO oder der 
VOB/A sowie der VergStatVO zu sehen sein. 

 
6. Dauer der Datenspeicherung 
Die oben genannten Daten werden solange gespeichert, wie es unter Beachtung gesetzlicher und 
vertraglicher Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. Vergabeunterlagen sind entsprechend der han-
dels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen regelmäßig 6 bzw. 10 Jahre aufzubewahren. 
Gemäß § 8 Abs. 4 VgV sind die Dokumentation, der Vergabevermerk sowie die Angebote, die 
Teilnahmeanträge, die Interessensbekundungen, die Interessensbestätigungen und ihre Anlagen 
bis zum Ende der Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung aufzubewahren, mindes-
tens jedoch für drei Jahre ab dem Tag der Zuschlagserteilung. Gemäß § 6 Abs. 2 UVgO sind die 



 

Dokumentation sowie die Angebote, die Teilnahmeanträge und ihre Anlagen mindestens für drei 
Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren. Längere Fristen bleiben im Einzelfall unberührt. 

 
7. Weitergabe von Daten 
Intern erhalten nur diejenigen Mitarbeitenden der Gemeinde Legden Zugriff auf Ihre personenbe-
zogenen Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen, gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen 
Pflichten sowie zur Wahrung berechtigter Interessen benötigen. Alle personenbezogenen Daten, 
die im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen verarbeitet werden, werden nur dann an Dritte 
weitergegeben, wenn die Übermittlung gesetzlich zulässig ist oder Sie in die Übermittlung einge-
willigt haben. 

Zu den Empfängern aufgrund einer gesetzlich zulässigen Übermittlung können insbesondere ge-
hören: 

 Nach § 134 GWB werden die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den 
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorge-
sehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses unverzüglich in Textform informiert. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information 
über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zu-
schlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. Eine gleichlautende Bestimmung ist in 
§ 62 Abs. 2 VgV jedoch auf Verlangen des Bewerbers/Bieters enthalten.  

 Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen mit einer Auftragssumme ab 30.000 EUR (ohne Um-
satzsteuer) ist das UFZ verpflichtet für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, eine Auskunft aus 
dem Gewerbezentralregister nach § 150a Gewerbeordnung einzuholen. 

 Im Rahmen von Nachprüfungsverfahren müssen die Vergabeunterlagen an die zuständigen Verga-
bekammern des Bundes weitergeleitet werden. 

 Bei beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnehmerwettbewerb und bei Verhandlungsvergaben 
ohne Teilnehmerwettbewerb ab einem Auftragswert von 25.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) im An-
wendungsbereich der VgV wird nach § 30 UVgO für die Dauer von 3 Monaten über jeden vergebe-
nen Auftrag auf der Internetseite des UFZ informiert. 

 Kommt die VOB/A zur Anwendung, wird nach § 20 Abs. 3 VOB/A, bei beschränkten Ausschreibun-
gen ohne Teilnahmewettbewerb ab einem Auftragswert von 25.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) und 
bei freihändigen Vergaben ab einem Auftragswert von 15.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) für die 
Dauer von 6 Monaten über jeden vergebenen Auftrag auf der Internetseite des UFZ informiert. 

 Bei Vergaben nach dem 2. Abschnitt der VOB/A, gem. § 18 EU Abs. 3 VOB/A, wird eine Bekannt-
machung über jeden vergebenen Auftrag auf der Seite des Amtes für Veröffentlichungen der Euro-
päischen Union veröffentlicht. 

 Nach Zuschlagserteilung werden Daten gemäß VergStatVO an das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie übermittelt. 

 Sollten externe Dienstleister zur Unterstützung bei der Durchführung des Vergabeverfahrens heran-
gezogen werden, haben diese ebenfalls Zugang zu personenbezogenen Daten. 

 

 
8. Datenverarbeitung außerhalb der EU / des EWR 
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich in Deutschland verarbeitet. Eine Datenver-
arbeitung außerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraumes findet nicht statt. 



 

 
9. Belehrung zu Ihren Rechten als betroffene Person 
Aufgrund der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie als Bieter gegenüber der 
Gemeinde Legden bei Vorliegen der Voraussetzungen folgende Rechte: 

 Recht auf Bestätigung, ob Sie betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über die ver-
arbeiteten Daten, auf weitere Informationen über die Datenverarbeitung sowie auf Zurverfügungstel-
lung von Kopien der Daten (Art. 15 DSGVO); 

 Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten (Art. 16 
DSGVO); 

 Recht auf unverzügliche Löschung der Sie betreffenden Daten, sofern z.B. der Zweck der Verarbei-
tung erreicht wurde oder Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden (Art. 17 
DSGVO); 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, z. B. wenn Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen 
Daten bestreiten oder die Verarbeitung unrechtmäßig erfolgte (Art. 18 DSGVO); 

 Recht auf Datenübertragbarkeit sofern die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO oder Art. 9 
Abs. 2 lit. a) DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO beruht und keine 
Ausnahme vorliegt (Art. 20 DSGVO); 

 Recht auf Widerspruch gegen die künftige Verarbeitung der Sie betreffenden Daten, sofern die Da-
ten nach Maßgabe von Art. 6 Abs.1 lit. e) oder f) DSGVO verarbeitet werden (Art. 21 DSGVO), so-
fern nicht ein überwiegendes öffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht. 

 
10. Pflicht zur Bereitstellung der Daten (Art. 13 Abs. 2 lit. e) DSGVO) 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist im Vergaberecht gesetzlich vorgeschrieben. 
Sofern Sie als Bieter an einem Vergabeverfahren teilnehmen möchten, sind Sie daher zur Bereit-
stellung dieser Daten verpflichtet. Ohne die Daten sowie die erforderlichen Auskünfte kann kein 
Zuschlag erteilt werden, da abgegebene Angebote unvollständig und damit auszuschließen sind 
(§ 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV, § 42 Abs. 1 Nr. 2 UVgO). 

11. Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörde 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten durch die Gemeinde Legden gegen die Bestimmungen der DSGVO verstößt, haben Sie das 
Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 77 DSGVO): 
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen  
Kavalleriestr. 2-4  
40213 Düsseldorf  
Telefon: 0211/38424-0  
Fax: 0211/38424-10  
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
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